
Gemeinde Hart im ZiltertaL
Kirchplatz 1

6265 Hart im ZiLlertal

fe[: +43 5288 6233L
offi ce@harti mzi [[erta[.at
www.hartimzitlerta[.at

Anwesende:

1,. DanietSchweinberger, Bürgermeister
2. Peter Heim, Bürgermeister-Stv.
3. Andreas Huber
4. Christian KreidL

5. Jakob Kreidl.

6. Metanie Horak
7. Hannes Eberharter
8. Mario Haun

9. Markus Gschößer
10. Franz Holtaus
11. Nina Eberharter
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Verena Widner - Schrjftführerin;

Entschutdigt: DanieI Daxenbich ler
Zuhörer: 1

Die Eintadung sämtticher Gemeinderatsmitgtieder ist ausgewiesen. Die Gemeindevertretung zähtt 13 Mitgl.ieder,
anwesend hiervon 13. Die Sitzung erscheint daher ats beschlussfähig. Damit sind die formetten Voraussetzungen
gegeben. Die Tagesordnung wurde jedem Gemeinderat rechtzeitig zugestellt und ebenso an der Gemeindetafel
kundgemacht.
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Tagesordnung:

1,. Begrüßung, Festste[[ung der Beschtussfähigkeit und Eröffnung der Sitzung durch den Bürgermeister

2. Genehmigung des Sitzungsprotokotts mit der Zaht: 004-07-03/2025

3. Beratung und Beschlussfassung über die Erlassung eines Bebauungsplans und ergänzenden
Bebauungsplans in Teilbereichen'im Bereich der Grundstücke .41.3, .41,4,1928 (Pfister, 0rtner, Nait)

4, Beratung und Beschtussfassung über die Anderung des Bebauungsptans bei Michael Widner

5. Beratung und Beschlussfassung über das weitere Vorgehen hinsichttich des Objekts aufGrundstück Nr.

1.1.5

6. Beratung und Beschlussfassung über den Beginn der Feuerbeschau bei [andwirtschaftlichen Gebäuden

7. Beratung und Beschussfassung über die Sanierung Tristatweg

8. Beratung und Beschtussfassung über einen mögtichen Zusammenschtuss der Wege zwischen Gemeinde
Hart und Gemeinde Stummerberg

9. Beratung und Beschtussfassung über die Beauftragung zur Sicherheits- und Brandschutzüberprüfung der
Volkssch ule/Ki n dergarten [t. vortiegendem An gebot

10. Beratung und Beschtussfassung über den Dienstbarkeitsvertrag zw'ischen Carina Geister und der Geme'inde

Hart im Zitl.ertat bezügtich des Wasserbehälters

11.. Anträge, Anfragen und Anfättiges

T0P 1: Begrüßung, Feststell,ung der Beschtussfähigkeit und Eröffnung der
Sitzung durch den Bürgermeister
Bürgermeister DanieI Schweinberger begrüßt den beschtussfähig ersch'ienenen Gemeinderat und eröffnet mit der
Vertesu n g der Tagesord n un g die Gemej nderatssitzu n g.

TOP 2: Genehmigung des Sitzungsprotokolls mit der Zah[: 004-01-0312025
Das Sitzungsprotokot[ der letzten Sitzung wird einstimmig vom Gemeinderat genehmigt.
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T0P 3: Beratung und Beschlussfassung überdie Erlassung eines
Bebauungsplanes und eines Ergänzenden Bebauungsplanes, im Bereich der
Grundstücke .473,7928 und .414 (Pfister, Nait, Ortner)
Der Gemeinderat der Gemeinde Hart im ZittertaI hat in seiner Sitzung vom 01.07.2025 zu Tagesordnungspunkt 3 die
Auflage des vom Archjtekten DI Thomas Scheitnagt ausgearbeiteten Entwurfes vom 01.07.2025, mit der
P[anungsnummer BPl5-2025, über die Erlassung eines Bebauungsptanes und eines Ergänzenden
BebauungsptanesimBereichderGrundstücke.41.3,1928und.474durchvierWochenhindurchzuröffentlichen
Einsichtnah me, einstimmig, besch [ossen.

Die 4-wöchige Auflage erfolgt

vom 02.07.2025 bis einschtießlich 31.07.2025.

Die maßgeblichen Unterlagen liegen während der Auftagefrist zu den Amtsstunden mjt parteienverkehr im
Gemeindeamt zur Einsichtnah me auf.

Gteichzeitig wurde gemäß 6 64 Abs. 4 TR0G 2022 der Beschtuss über die Erlassung des gegenständl.ichen
Bebauun gsptanes gefasst.

Dieser Beschluss wird nur rechtswirksam, wenn innerhatb derAufl.age- und Stel.Lungnahmefrist keine
Stetlungnahme zum Entwurfvon einer hierzu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird.

Gemäß 5 64 Abs. 1 TROG 2022 haben Personen, die in der Gemeinde Hartim Zittertalihren Hauptwohnsitz
haben und Rechtsträger, die in der Gemeinde Hart im Zittertal eine Liegenschaft oder einen Betrieb besitzen,
das Recht, bis spätestens eine Woche nach Abtauf der Auftagefrist eine schrifttiche Stettungnahme zu den
aufgetegten Anderungen des Entwurfs abzugeben.

; TOP4: Beratung und Beschlussfassung überdieAnderung des Bebauungsplans
bei Michael Widner
Dieser Punkt wird aufgrund der fehlenden Stettungnahmen vertagt.

T0P 5: Beratung und Beschlussfassung über das weitere Vorgehen hinsichttich
des Objekts auf Grundstück Nr. .115
Bgm. Daniel Schweinberger informiert die Gemeinderäte darüber, dass mit ol.o7.2oz5 der Kaufpreis seitens der
Gemejnde entrjchtet wurde und somit die Gemeinde Hart im Zil.tertaL nunmehr außerbücherticher Eigentümer des
Gebäudes ist. Er schtägt den Gemeinderäten folgende weitere vorgehensweise vor:

Da aufgrund des Atters des Gebäudes kein Baukonsens besteht, sotl dieser jm ersten Schrjtt mittets eines
Feststetlungsverfahrens hergestettt werden. Mit der Ausarbeitung der erfordertichen Einreichuntertagen, wird das
Pta n u n gsbü ro Zil.Lerta t, Marti n Eberha rter, beauftragt.
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In den kommenden Tagen ist eine erste Begehung des 0bjekts durch die Gemeinde vorgesehen. Anschließend
sotten sofort erste Maßnahmen zur Pftege des äußeren Erscheinungsbitdes getroffen werden (2. B.

Fassaden rei n j gu n g, Pftege der Au ßena n [a gen, etc.).

In weiterer Fotge ist geptant, die beiden bestehenden Wohneinheiten an Gemeindebürgerlnnen zu vermieten. Die

Ausschreibung erfotgt über a[[e Informationskanäte der Gemeinde Hart im Zitlerta[. Ab der Veröffenttichung gitt eine
Frist von drei Wochen für die Interessensbekundungen. Nach Ab[auf dieser Frist erfolgt die Vergabe der
Mietwoh n u n gen auf Grun dtage des gemei ndeei gen en Pun ktesystems.

D'ie Mjetverträge sotlen befristet auf drei Jahre abgeschlossen werden. Die Höhe der Miete pro Quadratmeter
Wohnftäche wird derzeit noch eru'iert, wird sichjedoch voraussichttich zwischen € 14,00 und € 15,00 pro m'inktusive
Betriebskosten (exkt. Strom) bewegen.

Auf Wunsch einzetner Gemeinderatsmitglieder kann vorab eine gemeinsame Begehung des Objekts durch den
gesamten Gemeinderat organisiert werden.

Der Gemeinderat der Gemeinde Hart im ZiLLertaI beschließt die oben genannte Vorgehensweise hinsichttich des
Gebäudes auf dem Grundstück GST.115 einstimmig.

TOP 6: Beratung und Beschlussfassung überden Beginn der Feuerbeschau bei
[andwirtschaftlichen Gebäuden
Bgm. Dan'ietSchweinbergerertäutertdem Gemeinderat, dass gem. derTiroter Feuerpolizeiordnung 1998 Gemeinden

im eigenen Wirkungsbereich verpftichtet sind, alte 5 Jahre eine Feuerbeschau in Gebäuden durchzuführen, die

öffenttichen Zwecken dienen, in denen ein Gewerbe ausgeübt wird oder in den Versammlungsräumen. Darüber

hinaus ist in landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäuden und in Gebäuden mjt mehr ats zwei jn Hotzbauweise

errichteten Stockwerken atte 12 Jahre eine Feuerbeschau erfordertich.

Das Thema hat Bgm. Danie[ Scheinberger bereits mit Matthias Wimpissinger (Kaminkehrer) vorbesprochen. Es wurde

besprochen, dass gewerbliche 0bjekte aufgrund der regetmäßig durchgeführten Überprüfungen (zB durch die

Gewerbebehörde) der einzetnen 0bjekte nicht vorrangig berücksichtigt werden sotlten. Stattdessen so[[ mit den

[andwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäuden begonnen werden. Da bei ejner Überprüfung pro Tag nur 3-5 Objekte

inspiziert werden können, wird es einige Jahre dauern, bjs a[e Gebäude überprüft sind. Zudem hat die Landesstette

für Brandverhütung begrenzte Kapazitäten und kann nur 7-2 Termine pro Jahr für eine Feuerbeschau vergeben. Aus

diesem Grund befindet sich Bgm. Daniel Schweinberger noch in Abktärung, ob diese Feuerbeschau auch von ejnem

extern en Sachverstä ndi gen d urch gefü h rt werden ka n n.

Da es für die Baubehörde schwierig ist, ejnzelne Objekte gezielt auszuwähten, wurde der Vorschtag gemacht, atle

betroffenen Gebäude zunächst aufzutisten. Diese Liste sotl dann in ejnzetne Zettel unterteil.t und in einen Lostopf

gegeben werden. Das jüngste GemeinderatsmitgLied wird per Los entscheiden, wetche Gebäude in welcher

Reihenfolge überprüft werden. Die betroffenen Gebäudebesitzer werden rechtzeitig vor der Überprüfung informiert
und erhalten eine Checktiste, um sich auf dje Feuerbeschau vorzubereiten und notwendige Maßnahmen noch

rechtzeiti g umzusetzen.

Der Gemeinderat der Gemeinde Hart im Zittertal. beschtießt einstimmig abzuktären, ob die Feuerbeschau auch von
einem externen Sachverständigen durchgeführt werden kann. Außerdem wjrd festgetegt, dass die zeittiche
Reihenfotge der zu überprüfenden Objekte durch dasjüngste Gemeinderatsmitgtied per Los bei einer der nächsten
Gemeinderatssitzungen entschieden wird.

I

T
/
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T0P 7: Beratung und Beschussfassung über die Sanierung Tristalweg
Bgm. DanieI Schweinberger informiert die Gemeinderäte darüber, dass die Agrargemeinschaft Stumm/Stummerberg
an ihn herangetreten ist. Es besteht die Notwendigkejt, den Tristalweg auf einer Strecke von ca. 3,4 km von Stumm

bis zur Gemeindegrenze von Hart zu sanieren. In diesem Zusammenhang wurde darum gebeten, dass sich die
Gemeinde Hart an den Sanierungskosten beteil.igt, da auf djesem Abschnjtt die Gemeinde Hart nach dem Windwurf
2023 sehr viel Nutz- und Schadholz abtransportiert hat. Die Gesamtkosten für die Sanierung betaufen sich auf rund
EUR72.250, wobei sich die Gemeinde Hart mit etwa EUR 27.840 beteitigen so[[. Bgm. Schweinberger hätt diese
Kostena uftei [un g für gerechtferti gt.

Darüber hjnaus wjrd die Notwendigkeit einer weiteren Sanierung des Weges auf der Harter Seite bis zum Schranken
beim ,,Al.bl." angesprochen. Die geschätzten Kosten für diesen Abschnitt liegen ebenfa[[s bei etwa EUR 21.000. Mario

Haun weist darauf hin, dass für die Harter Seite mögticherweise ein bestehender Vertei[ungssch[üsse[ zur
Kostenbeteitigung durch die Eigentümer der Asten existiert.

Der Gemeinderat der Gemeinde Hart im Zittertal. beschtießt einstimmig, sich mit einem pauschaten Betrag von EUR

21,.840 an den Kosten für die Sanierung des Tirstatwegs aufder Stummer Seite zu beteitigen. Für die Sanierung auf
der Harter Seite wird eruiert, ob ein Verteitungssch[üsse[ existiert. Fa[[s dies nicht der Fal.l. ist, sottte ein sotcher
Sch [üsseI festgetegt werden .

TOP 8: Beratung und Beschlussfassung über einen möglichen
Zusammenschluss der Wege zwischen Gemeinde Hart und Gemeinde
Stummerberg
Die Gemeinde Stummerberg ptant den Bau ejnes Verbindungswegs zwischen den Gemeinden Hart und Stummerberg
im Bere'ich des ,,Al.bl. Biotops". Dieser Weg so[[ ausschtießtich ats Notweg dienen und nur in Ausnahmefälten, wie
etwa bei einer Sperrung der Gattererberger Ktamm, genutzt werden. Der Zugang zum Verbindungsweg muss seitens
der Gemeinde Stummerberg durch einen Schranken gesichert werden, von dem nur insgesamt vier Schtüssel
ausgegeben werden - zwei für die Gemeinde Hart und zwei für die Gemeinde Stummerberg. Der Schranken darf nur
im BedarfsfatL geöffnet werden und über jede öffnung muss die Gemeinde Stummerberg die Gemeinde Hart
informieren. Der bereits bestehende Schranken auf der Seite der Gemeinde Hart wird ebenfatls nur im Notfall
geöffnet.

Die Gemeinde Stummerberg muss die notwendigen Verfahren für den Bau des Verbindungswegs einteiten und die
dafürentstehenden Kosten, einschtieß[ich der Kosten fürden Schranken aufderStummerbergerSeite, übernehmen.

Der Gemeinderat der Gemeinde Hart im Zjl.tertat beschtießt einstimmig, den Bau des Verbindungswegs zwischen

Hart und Stummerberg unter den oben genannten Bedingungen zu genehmigen.

I

T
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T0P 9: Beratung und Beschlussfassung über die Beauftragung zur Sicherheits-
u n d B ra n d sch utzü berprüfu n g der Volkssch u le/ Ki nd ergarten lt. vorliegendem
Angebot
Der Gemeinderat der Gemejnde Hart im ZjLl.ertal" beschtießt einstimmig die Fima hse-mair GmbH für die Sicherheits-
und Brandschutzüberprüfung der Votksschute/Kindergarten/Amtsgebäude tt. vortiegendem Angebot zt)

beauftragen.

TOP 10. Beratung und Beschlussfassung über den Dienstbarkeitsvertrag
zwischen Carina Geisler und der Gemeinde Hart im Zittertat bezüglich des

Wasserbehälters
im östljchen Bereich des GST 366 der Eigentümerin Carjna Gejster wjrd seitens der Gemeinde Hart im Zittertat ein
Wasserbehätter errichtet. Für die Errichtung des Wasserbehätters wird eine einmatige Zah[ung in Höhe von EUR

17.000 an die Eigentümerin geleistet. Zusätzlich wird ein jährticher Pachtzins von EUR 1.000 (wertgesichert)
pauscha[ vereinbart, welcher ebenfatts von der Gemejnde an die Eigentümerin zu zah[en ist.
Für die Instandhaltung des bereits bestehenden Weges, der zum neu zu errjchtenden Wasserbehätter führt, wurde
eine Kostenaufteilung vereinbart. Die Gemeinde Hart im Zil.l.ertat beteitigt sich zu einem Drittel an den Kosten der
Wegerhaltung, während die restlichen zwei Drittel durch die Eigentümer getragen werden. Die Kosten für die
Erstettung des Vertrages werden von der Gemeinde übernommen.

Des Weiteren muss die Gemeinde Hartim ZittertaI einen Dienstbarkeitsvertrag mit Franz Riederfür die Zufahrtsstraße
auf dem Grundstück 368/1 abschl.ießen.

Der Gemejnderat der Gemeinde Hart im Zil.tertat beschtießt einstimmig den vorliegenden Dienstbarkeitsvertrag
zwischen Carina Geister und der Gemeinde Hartim Zil.lertat hinsichttich des neu zu errichtenden Wasserbehälters.
Nach Fertigstetlung des Wasserbehätters wird ein Nachtrag zum Vertrag erstettt, der die exakte Lage des

Wasserbehälters do ku mentiert.

T0P 11: Anträge, Anfragen und Atlfälliges
r Peter Heim teitt mit, dass es Anfragen von Jugendtichen gibt, die Interesse an einer Jungbürgerfeier

geäußert haben. Er möchte wissen, ob dje Gemeinde eine solche Feier veranstalten kann. Bgm. Danie[

Schweinberger wird sich informieren, wie eine Jungbürgerteier organisiert wird, wetche Altersgruppe
teitnehmen kann und in welchen Abständen diese gefeiert wird.

a Des Weiteren möchte Peter Heim wissen, ob die gepachtete Ftäche im Bereich der Kirche nicht gemäht

werden kann, da die Btumenwiese verbtühtist und eine Mahd bereits überfäl.Lig ist. Auch der Ptatz, aufdem
am nordöstlichen Rand des Grundstücks soltteverschönertwerden, da dortsehrvieI Kies [iegt. Bgm. Danie[

Schweinberger erktärt, dass der Kies a[s Untergrund für das geplante Podest dient, auf dem später ein

Hotzpodest platziert werden sotlen. Spiel"geräte, wie in einer der letzten Sitzungen besprochen, werden
dort nicht oder sehr wenig aufgestetl"t, da nach Gesprächen mjt dem Kindergarten und anderen Beteitigten
deuttich wurde, dass der bestehende Spietptatz im Watd bevorzugt wjrd. Die Gemeinde arbeitet derzeit an

der Gestaltung des Ptatzes. Das Fetd wirdjedochjedenfatts in den nächsten Tagen gemäht.

Christian KreidI merkt an, dass seit [ängerer Zeitim Verkehrsausschuss nichts besprochen wurde und keine

Fortsch ritte der bereits besprochenen Verkeh rsthemen erzjett wurden. Er möchte wissen, wie es kon kret mit
dem Bau des Gehsteigs aussieht. Bgm. Danie[ Schweinbergerinformjert, dass eine Umsetzung des Gehsteigs

Votksschule Richtung Eichenweg aus finanzietler Sicht momentan schwierig ist. Er wird jedoch ktären, wie

a
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hoch die Kosten für den Bau des atten Kirchenweges (fuß1.äufige Verbindung zwischen Eichenweg und
Einfahrt MühLgasse) voraussichtlich wären. Dabei spielen auch die Bachüberquerung sowie die
Stettungnahmen von Wildbach- und Naturschutzbehörden ejne Rotle. Es tiegt bereits eine Trassenptanung
vor, diese sot[ mit einer noch einzuhotenden Kostenschätzung ein genaueres Bitd ergeben.
Ganz attgemein verweist der Bürgermeister aber auch darauf, dass dje im Verkehrsausschuss
besprochenen 0ptimierungen - mit kleineren Anderungen / Anpassungen - im Bereich Hetfenstein (Kötbl.

/ Troppner /Wurm) noch im Jutj 2025 umgesetzt werden.

Außerdem fragt er nach dem aktuetlen Stand der Einbahnregetung im Bereich Hotzegg. Bgm. Daniel.
Schweinberger wjrd ein weiteres Gespräch mit Richard NaiI bezügl.ich des Grundstücks GST.429 führen und
dje Gemeinderäte jn der nächsten Sitzung darüber informieren. Bgm. Daniet Schweinberger möchte
wejterhin, dass Verkehrsthemen mit atten Gemeinderäten besprochen werden. Er kann sich vorstelten,
kleinere Themen über den Verkehrsausschuss zu bearbeiten.

Des Weiteren erkundigt sich Christian Kreidl nach dem Stand des Projekts ,,0berster Wirt". Bgm. Daniet
Schweinbergererklärt, dass er in [aufendem Austausch mjtdem Architektenteam (Unisono/ Fromm +Team)
steht. Im August sotl ein weitererTermin mit der Steuerungsgruppe bzw. dem Gemeinderat stattfinden, der
konkrete Ergebnisse und Planstudjen enthätt. Sein Ziet ist es, auch der öffenttichkeit diese Ptäne im Herbst
zu präsentieren.

a

) a

Da es keine wejtere Wortmeldung mehr gab, schloss der Bürgermeister Danie[ Schweinberger mit dem Dank fürs
Kommen die Gemeinderatssitzung um 22;45 Uhr.

Hart im Zil.Lertat, am 07.07 .2025

Der Bürgermeister

unterzeichner DanielFlorianSchweinberger

Datom und uh,zeit 07 .07 .2025, 13:26 (GMT+02:00)

=<3 tD Austria
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